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II . Citel .

Von den Strafen .

f . Kapitel .

Peinliche Strafen .
n

§. 9.

Die peinlichen Strafarten ſind :

) . Todesſtrafe ;

2 ) lebenslängliche Zuchthausſtrafe ;

3 ) zeitliche Zuchthausſtrafe ;

4 ) Dienſtentſetzung .

§. 10 .

Die Todesſtrafe ſoll durch Enthauptung öffentlich 1. Lodesſtrafe .

Peinliche Stra⸗
fen.

vollzogen werden .

§. 44 .

Eine Schärfung der Todesſtrafe findet nicht Statt . Seſfaſſhagun⸗
S. 12 .

Gefangene , welche zu lebenslänglicher Zucht⸗ Perae
hausſtrafe verurtheilt find , werden in einem von den ferfe

übrigen Zuchtlingen abgeſonderten Raume des Zuchthauſes

verwahrt .
§. 13 .

Die Dauer der zeitlichen Zuchthausſtrafe wird in P aetneauat
den Strafurtheilen nach Jahren und Vierteljahren

beſtimmt , niemals in kleineren Zeittheilen .

§. 14 .

Gie fann niht auf weniger als drei Jahre erkannt wer⸗ Sire Dauer .

den , und nicht auf mehr als zwanzig Jahre , den beſon⸗

deren Fall zuſammentreffender Verbrechen allein

ausgenommen ( §. 150 ) .

1 .



Arbeit , Koſt,
Kleidung .

Folgen derzZucht⸗
hausſtrafe .
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§. 15 .

Ueberall , wo das Geſetz ohne das Beiwort lebens⸗

länglich von Zuchthausſtrafe ſpricht , iſt die zeitliche zu

verſtehen .

§. 16 .

Die Zuchthausgefangenen werden durch Zwang zu hars

ten Arbeiten innerhalb der Anſtalt angehalten , ſie
werden mit ſchmaler Koſt genährt , und tragen eine aus⸗

gezeichnete gleichförmige Kleidung .

§. 17 .

Es kann jedoch das richterliche Erkenntniß im einzelnen
Falle den zur Zuchthausſtrafe Verurtheilten wegen beſonderer
perſönlicher Verhältniſſe von dem Zwange zu harten

Arbeiten , oder von der Beſchränkung auf ſchmale Koſt
oder von Beiden zugleich ausnehmen .

§. 18 .

Die Zuchthausgefangenen dieſer Art ( §. 17 ) werden eben —

falls in einem von den übrigen Züchtlingen abgeſonderten
Raume des Zuchthauſes verwahrt .

§. 19 .

Als Folgen der Verurtheilung zu lebenslänglicher oder

zeitlicher Zuchthausſtrafe treffen den Verurtheilten Kraft
Geſetzes folgende Nachtheile :

40 der Verluſt des Adels , jedoch unbeſchadet der Rechte
ſeiner Ehegattin und der vor dem Strafurtheile erzeugten

Kinder ;
2 der Verluſt aller Ehrentitel , Würden , Orden

und anderer Ehrenzeichen ;
3 ) der Verluſt aller öffentlichen Aemter , namentlich

aller Hof⸗ , Staats⸗ , Kirchen⸗ , Gemeinde⸗ , Zunft⸗
und Stiftungsämter , ſo wie der Pflegſchaften oder

Vormundſchaften über andere , als über ſeine Kinder ;

ir
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4 ) der Verluſt der Fähigkeit zur Erwerbung der

bisher genannten Rechte und Vorzüge ;

5 ) der Verluſt der Ruhegehalte und Penſionen ,

welche ihm aus der Staats - , einer Gemeinde⸗ oder

öffentlichen Stiftungskaſſe gereicht werden ; deß⸗

gleichen ſolcher Ruhegehalte und Penſionen , die er

aug einer ſtandes - oder grundherrlichen Kaſſe in

feiner Eigenſchaft als öffentlicher Diener bezieht ;

6 ) der Verluſt aller ſtaats - und gemeindebürger⸗

lichen Rechte der Wahl und der Wählbarkeit .

§. 20 .

Im beſonderen Falle können jedoch dem Verurtheilten die

im vorhergehenden §. 49 Nr . 1, 2 , 4 und 6 bezeichneten

Nachtheile , oder einzelne derſelben , durch das Strafer⸗

kenntniß erlaſſen werden .

§. 21 .

Ferner ſind die Gerichte ermächtigt , im beſonderen Falle

auszuſprechen , daß die im §. 19 Nr . 1, 2, 4 und 6bezeich⸗

neten Folgen für die bürgerlichen Ehrenrechte nach Ablauf

von fünf Jahren , vom Tage der erſtandenen Strafe an ,

oder wo auf Freiheitsſtrafe von längerer Dauer erkannt iſt ,

nach Ablauf einer weiteren Zeit von gleicher Dauer , durch

gerichtliches Erkenntniß wieder aufgehoben werden , wenn

ſich der Verurtheilte in dieſer Zeit keiner neuen von den Ge⸗

ſetzen mit Gefängniß oder einer andern höheren bürgerlichen

oder peinlichen Strafe bedrohten Uebertretung ſchuldig ge⸗

macht hat .

§. 22 .

Als weitere , im Straferkenntniß beſonders auszudrückende ,

Folge der zeitlichen Zuchthausſtrafe trifft den Ausl an⸗

der , nach Erſtehung derſelben , ferner lebenslängliche

Landesverweiſung .

Erlaſſung der⸗
ſelben .

Landesverwei⸗
ſung gegen Aus⸗

länder .
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§. 23 .

Perme g Das Gericht , von welchem der Verwieſene verurtheilt
worden ift , fann demſelben zu Beſorgung einzelner Ange⸗
legenheiten auf kurze Zeit die Erlaubniß zum Aufenthalt im

Großherzogthum ertheilen .

§. 24 .

4, Dientent Die Strafe der Dienſtentſetzung hat für den Berur -
r

theilten den Verluſt aller von ihm bekleideten oͤffentlichen
Aemter , und der davon abhängenden Rechte und Vorzüge zur

Folge .

§. 25 .

Folgenderſelben. Den zur Strafe der Dienſtentſetzung Verurtheilten treffen
überdieß alle weiteren Nachtheile , welche im §. 19 als Fol⸗
gen der Verurtheilung zur Zuchthausſtrafe bezeichnet ſind , in

ſo fern ihm nicht im beſonderen Falle nach Maßgabe des 8. 20

einzelne derſelben im Straferkenntniſſe erlaſſen werden .

§. 26 .

Unfähioteitaus Die Fähigkeit zur Wiederanſtellung im öffent⸗
lung, lichen Dienſt geht mit der Dienſtentſetzung in allen

Fällen Kraft Geſetzes verloren .

§. 27 .

Eidetanfähis!⸗ Eidesunfähigkeit und Unfähigkeit zum gericht⸗
lichen Zeugniß tritt als Folge der Verurtheilung zu pein⸗
licher Strafe nur in denjenigen Straffällen ein „ in welchen
das Urtheil in Folge beſonderer geſetzlicher Vorſchrift aus⸗

drücklich darauf erkannt hat .

§. 28 .

Wird dem zu peinlicher Strafe Verurtheilten im Wege
der Begnadigung die Strafe erlaſſen , ſo gelten eben

hierdurch auch deren Folgen ( SS. 19 , 22 , 25 , 26 und 27 ) für

LUN-
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aufgehoben , in ſo fern hierbei nicht das Gegentheil ausdrück⸗

lich beſtimmt wird .

Im Wege der Begnadigung können dieſelben auch nach

gänzlicher oder theilweiſer Vollziehung der Strafe

wieder aufgehoben werden .

eilt

ge⸗

§. 29 .

In allen Fällen der Verurtheilung zu peinlicher Strafe Voltzeſiche
Auf⸗

trs

jèn kann , wo nach Beſchaffenheit der That und der Perſönlich⸗

ur
feit des Thäters dieſer für die öffentliche Sicherheit beſonders

gefährlich erſcheint , zugleich auf Stellung unter polizei⸗

liche Aufſicht erkannt werden ; in Fällen der Verurthei⸗

lung zu bürgerlichen Strafen hingegen nur da , wo ſie

en das Geſetz beſonders gedroht hat .

ol⸗

in
§. 30 .

20
Die Stellung unter polizeiliche Aufſicht wird nicht Dauer derſelben .

auf weniger als ein Jahr , und nicht auf mehr als fünf

Jahre erkannt .

§. 31 .

i
Die Wirkungen der Stellung unter polizeiliche

mn
Aufſicht ſind folgende :

10 der unter polizeiliche Aufſicht Geſtellte darf ſeinen

Wohnort ohne Erlaubuiß des Ortsvorſtandes nicht über

Nacht verlaſſen , und zu einer über acht Tage dauernden

t ;
Abweſenheit wird die Genehmigung des Amtes erfordert ;

2 ) Wenn ſein Aufenthalt an einem beſtimmten Orte als

beſonders gefährlich erſcheint , ſo hat die Polizeibehörde auf

Erſuchen des Richters ſeinen Ausſchluß von dieſem Orte zu

verfügen ; endlich

3 ) ſteht den Gerichts ⸗ und Polizeibehörden die Befugniß

ye
zu , in ſeiner Wohnung zu jeder Zeit Hausſuchung zu halten .

Die Uebertretung der Vorſchriften Nr . 4 und 2 zieht die

H

t
im Geſetze ( § . —) beſtimmten Strafen nach ſich .

Wirkungen .



II . Titel . Von den Strafen .

§. 32 .

Alle rechtskräftigen Urtheile wodurch auf eine pein⸗
Strafurtheile . liche Strafe erkannt ift , werden in dem Gerichtsorte , ſo

wie bei Inländern in dem Wohnorte des Verurtheilten , bf -
fentlich angeſchlagen , und durch ein öffentliches Blatt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht .

2 . Kapitel .

Bürgerliche Strafen .
§. 33 .

Bürgerliche Strafen ſind :
4) Arbeitshaus - und Feſtungsſtrafe ;
2 ) Gefängnißſtrafe ;
3 ) Dienſtentlaſſung ;
4 Entziehung öffentlicher Berechtigungen

oder eines öffentlichen und ſelbſtſtäͤndigen Ge⸗
werbbetriebs ;

5 ) Geldſtrafe und Confiscation einzelner Ge⸗
genſtände ;

6 ) Gerichtlicher Verweis .

§. 34 .
Arbeitshaus . Die Dauer der Arbeitshaus ſtrafe wird in den Straf⸗

urtheilen nach Jahren und Monaten beſtimmt , niemals
in kleineren Zeittheilen .

i

§. 35 .

Sie kann nicht auf weniger als ſechs Monate erkannt
werden , und nicht auf mehr als ſechs Jahre .

§. 36 .

Kleidung. Die Arbeitshausgefangenen tragen eine gleich⸗
förmige , ausgezeichnete , von jener der Zuchthaus⸗
gefangenen verſchiedene , Kleidun g.
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wE ASe $ : i
;

In der Verpflegung und übrigen Behandlung der

Arbeitshausgefangenen finden , im Vergleiche mit der Ver⸗

pflegung und Behandlung im Zuchthauſe , Erleichterungen
Statt ; auch können die Arbeitshausgefangenen , wenn ſie ſich
hiezu erbieten , zu Arbeiten außerhalb der Strafanſtalt ver⸗
wendet werden .

§. 38 .

Die Gefängnißſtrafe wird in den Kreis⸗ und den

Amts⸗Gefängniſſen vollzogen.

§. 39 .

Die Kreisgefängnißſtrafe kann nicht auf mehr als
ein Jahr , und nicht auf weniger alg vier Woden erz
fannt werden ,

Ihre Dauer wird in den Strafurtheillen innerhalb der gez
ſetzlichen Grenzen nicht in kleineren Zeittheilen als in Wochen
beſtimmt .

§. 40 .

Pflege und Be⸗
handlung .

2, Gefängniß⸗iafe

Kreisgefängniß .

Die Amtsgefängnißſtrafe kann nicht auf mehr als umtsgefängniß .
ſechs Wochen erkannt werden .

§. 41 .

Die in den Kreisgefängniſſen verwahrten Gefange⸗
nen werden innerhalb des Hauſes beſchäftigt , wobei den⸗
ſelben unter den mit der Einrichtung der Anſtalt verträglichen
Beſchäftigungsarten die Wahl gelaſſen werden ſoll .

§. 42 .

Den Gerichten iſt geſtattet , nach Erwägung der bürger⸗
lihen Verhältniſſe des Uebertreters im einzelnen Falle die
Vollziehung der Arbeitshaus - oder der Kreisgefäng⸗
nißſtrafe auf einer Feſtung oder in einer ihr gleichgeſtell⸗
ten Anſtalt anzuordnen , in fo fern niht mit der jetzt ver⸗

Beſchäftigung .

Eeſtungsſtrafe .
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wirkten Arbeitshausſtrafe die im §. 19 Wu, 2 4 und 6

bezeichneten Nachtheile verbunden ſind , oder dieſe Nachtheile
den Uebertreter in Folge einer früheren Verurtheilung ſchon

getroffen haben .

§. 43 .

Beſchältiaung Die Feſtungsſtrafgefangenen werden zu einer , ſoder Gefangenen . „ x 5 D BNSviel thunlich , ihren frühern Verhältniſſen angemeſſenen Be⸗

ſchäftigung angehalten , wobei denſelben , wenn es eine

Kreisgefängnißſtrafe iſt , welche in der Feſtung voll⸗

zogen wird , auch hier unter den mit der Einrichtung der

Anſtalt verträglichen Beſchäftigungsarten die Wahl gelaſſen
werden ſoll .

§. 44 .

Waltsbuneruſe Die Nachtheile für die bürgerlichen Ehren - und

Dienſt - Rechte , welche als Folgen der Verurtheilung zu

Zuchthausſtrafe Kraft Geſetzes eintreten ( §. 19 ) , treffen die

zu Arbeitshausſtrafe Verurtheilten nur in ſo weit ,
als ſie vom Richter in den Fällen des §. 45 im Urtheile

beſonders aus geſprochen werden .
Der Staatsregierung ſteht jedoch in allen Fällen gegen

die zu einer Arbeitshausſtrafe verurtheilten öffentlichen

Diener , ohne Unterſchied , ob ſie imArbeitshauſe oder

in der Feſtung vollzogen wird , das Recht zur Dienſt —

entlaſſung zu .

§. 45 .

Der Richter kann auf die Nachtheile für die bürger⸗

lihen Ehren⸗ und Dienſt⸗Rechte , welche als Folgen
der Zuchthausſtrafe Kraft Geſetzes eintreten §. 49 ) ,

gegen den zu Arbeitshausſtrafe Verurtheilten nur

erkennen : E i

4 ) in den Fällen , in welchen das Geſetz ihn dazu bez

ſonders ermaͤchtigt, und
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2) in den Fällen , welche vom Geſetze unbeſtimmt mit

Arbeitshaus - oder Zuchthausſtrafe bedroht ſind .

§. 46.
Die Strafe der Dienſtentlaſſung hat für den Ver⸗ d 2167

urtheilten den Verluſt aller von ihm bekleideten öffentlichen
Aemter und der dayon abhängenden Rechte ( § . 19 , Nr . 3

und 5) zur Folge .

§. 47 .

Das Urtheil beſtimmt zugleich die Zeit , innerhalb wether
der Entlaſſene zu einem öffentlichen Amte nicht wieder berufen
werden kann ; ſie darf nicht weniger als zwei , und nicht
mehr als fünf Jahre betragen .

§. 48 .

Die Entziehung öffentlicher Berechtigungen ament deinna
oder eines öffentlichen ſelbſtſtändigen Gewerbbetriebs pehtigungen
wird entweder für immer oder auf eine im Urtheile zu
beſtimmende Zeit von ſechs Monaten bis zu ſechs
Jahren erkannt .

§. 49 .

Eine Geldſtrafe darf den Betrag von Eintauſend 5) Geldſtrafe .
Gulden nicht überſteigen .

§. 50 .

Ein gerichtlicher Verweis wird dem Verurtheilten 6) Gerichtlicher
von dem Gerichte mündlich oder ſchriftlich ertheilt .

B . Kapitel .
Von den Schärfungen und dem Vollzug

der Strafen .

§. 51 .

Bei der zeitlichen Zuchthausſtrafe können folgende Schärfungen .

Schaͤrfungen eintreten :



Wiederholung .
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1. Einſame Einſperrung , ununterbrochen nicht auf

länger als einen Monat ;
2. Dunkel Arreſt , atortir niht auf länger als

vier Tage ;
3. Hunger Koſt , beſtehend in Waſſer und Brod , oder

in Waſſer und warmer Suppe , nach einander nicht mehr als

vier Tage , je um den andern Tag ;
4. Anlegung von Ketten , ununterbrochen nicht auf län⸗

ger als acht Tage bis vier Wochen ;
5. Verbindung der beiden letzten Schärfungen mit ein⸗

ander , oder Einer derſelben oderBeiderzugleich mit einer der

beiden Erſteren .

§. 52 .

Mit Ausnahme der Ketten können alle im §. 51 genann⸗
ten Schärfungen auch bei der Arbeitshaus - Feſtungs —
und Gefängnißſtrafe eintreten .

§. 53 .

Vor dem Ablauf einer Zwiſchenzeit , welche der Dauer

der Statt gehabten Schärfung gleichkommt , kann die näm⸗

liche Schärfung nicht wieder eintreten , der Dunkel Arreſt
nicht wieder vor Ablauf von drei Wochen .

§. 54 .

Die Zeit , durch welche die verſchiedenen Schärfungen ,
einzeln oder in Verbindung , zur Anwendung kommen , darf
bei Feſtungs⸗ oder Gefängnißſtrafen bis zu drei Monaten

nicht die Hälfte der Strafzeit überſteigen , und nicht ein

Drittheil derſelben bei Freiheitsſtrafen über drei Mo⸗

nate bi zu einem Jahre .

§. 55 .

Bei Freiheitsſtrafen von längerer als e in jähriger Dauer

finden die im 8. 51 genannten Schärfungen , einzeln oder in

Verbindung , im zweiten und den folgenden Jahren nicht

—
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über viermal des Jahres , nach Ablauf von ſechs Jahren
aber jaͤhrlich nicht mehr als einmal Statt .

§. 56 .

Die Gefängniß⸗ und die Feſtungsſtrafe kann auch
dadurch geſchärft werden , daß dem Gefangenen das Recht
entzogen wird , ſich beſſere Koſt reichen zu laffen , mb zwar
entweder während der ganzen Strafzeit oder während eines

beſtimmten Theils derſelben .

§. 57 .

Bei allen Freiheitsſtrafen wird die S trafzeit von dem
Eintritt in die Strafanſtalt an gerechnet , und zwar ein

Tag zu vier und zwanzig Stunden , eine Woche
zu ſieben , ein Monat zu dreißig , ein Jahr zu drei⸗

hundert und fünf und ſechszig Tagen .

S. 58 .

Wenn während der Vollziehung einer Freiheitsſtrafe , wegen
Geiſtes - oder körperlicher Krankheit eines Straf —⸗
gefangenen , deſſen Verſetzung in eine öffentliche Heil⸗
anſtalt nothwendig wird ,ſo iſt die in der letzteren zum
Behufe der Herſtellung zugebrachte Zeit in ſeine Strafzeit
einzurechnen .

§. 59 .

Ebendaſſelbe gilt von der Zeit der gerichtlichen Haft , welche
ein während des Strafvollzugs auf gerichtliche Anordnung
aus der Strafanſtalt abgeführter Gefangener zu erſtehen hat .

§. 60 .

Vergehen der Gefangenen gegen die Hausordnun g oder
die Disciplinarvorſchriften der Strafanſtalt werden
von Disciplinarſtrafen getroffen , welche , wenn die

Vergehen von ſchwererer Art ſind , von der oberauffehenden
Behörde , in den leichteren Fallen aber von dem Borftande
der Strafanſtalt erkannt werden .

Berechnung der
Strafzei

Diseiplinar⸗
ſtrafen .
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§. 61 .

Als ſolche Disciplinarſtrafen kommen zur o und

zwar einzeln oder in Verbindung :
I . In allen Strafanſtalten :

) Einſame Einſperrung ;
2 ) DunkelArreſt ;
3 ) Hunger Koſt ;
4 ) Entziehung der Bettenz
5 ) Entziehung oder Beſchränkung der nach der

Hausordnung den Straͤflingen zukommendenVergünſtigungen ;
II . Im Zuchthauſe ferner die Anlegung von Ketten .

§. 62 .

Wenn der Strafgefangene , welcher ſich neuer Vergehen
gegen die Hausordnung oder die Disciplinarvorſchriften der

Anſtalt ſchuldig macht , bereits allen zuläßigen Schärfungen ,
aus denen die Disciplinarſtrafen beſtehen , unterworfen iſt ,

ſo wird die Beſtrafung dadurch bewirkt , daß deren Anwen⸗

dung in kürzeren als in den nach §. 53 —55 ſonſt zuläͤßigen

Zwiſchenräumen eintritt .

§. 63 .

Die Vorſchriften über die innere Einrichtung der An⸗

ſtalten für die Vollziehung der verſchiedenen Freiheitsſtrafen ,
uͤber die Art und das Maaß der Strafarbeiten , über

die Disciplin und die Anwendung der Disciplinar⸗

ſtrafen , über die Verpflegung der Gefangenen und

deren Abſonderung ,ſo wie über den Unterricht , wel⸗

cher denſelben ertheilt werden ſoll , ſind in beſonderen Ver⸗

ordnungen und Inſtructionen enthalten .

|
|

|
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